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Bundesregierung auf Tauchfahrt

Der U-Boot-Skandalals Beispiel für den „souveränen"
Umgang der Regierungsspitze mit dem Gesetz

SIENA8

und 10 Jahreist es her, daß mikro-

R verfilmte Konstruktionsunterla-
gen für vier U-Boote Deutschland

im Gepäck südafrikanischer DiplomatIn-
nen verließen. Der „U-Boot-Skandal“',
der die Öffentlichkeit mehrere Jahre in
Atem hielt und etliche prominente Regie-
rungsmitglieder ins Zwielicht rückte, er-
schöpft sich nicht in der Waffenhilfe für
das (damalige) Apartheidregime. Die
Vorgänge zeigen vor allem, daß weder
völkerrechtliche Bestimmungen noch na-

tionalstaatliche Gesetze eine Hürde dar-
stellen, wenn Industrie und Exekutivspit-
ze an einem Strang ziehen. Auch parla-
mentarische Gremien und Justiz beißen
sich an dieser Allianz die Zähneaus.
Die Rekonstruktion der Geschehnisse

ist ein Puzzlespiel aus bruchstückhaften
Unterlagen und teils fragwürdigen Zeu-
genaussagen, deren Sammlung zwischen
1986 und 1990 einem Untersuchungsaus-
schuß des Deutschen Bundestages oblag.

Es bleiben Interpretationsspielräume, so
daß auch die folgende Darstellung nicht
den Anspruch auf lückenlose Beweisbar-
keit erhebt. Sie dürfte aber plausiblersein,
als viele der von den Betroffenen unter-
nommenen Vertuschungsversuche.

„GrünesLicht“

Mit seiner Resolution 418 vom 4. No-
vember 1977? hatte der Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen ein umfassendes Waf-
fen- und Rüstungsembargo über Südafrika
verhängt. Unter diesen Umständen war an

eine offizielle Genehmigung für ein 1982
/83 ins Auge gefaßtes U-Boot-Geschäft
mit dem Apartheidstaat nicht zu denken.
Sie wurde vondenbeteiligten Firmen, der
Howaldtswerke — Deutsche Werft AG
(HDW) (zu 100 Prozent in Staatseigen-

tum) und dem Ingenieurkontor Lübeck
GmbH (IKL), auch nie beantragt. Sie
wandten sich vielmehr vertrauensvoll an

die Bundesregierung. Im Falle einer re-
gierungsseitigen Zustimmung zu dem
„Projekt IK 97“, so schrieb der geschäfts-
führende IKL-Gesellschafter Lutz Nohse,
würde es für IKL ausreichendsein, wenn

es von einem leitenden Beamten „Rücken-
deckung zugesichert“ bekäme, „für den
Fall, daß sich Schwierigkeiten ergeben
würden“?.
Unter den Vorbehalt der „notwendigen

Zustimmung der Bundesregierung“ wur-
de auch der Vertragsschluß zwischen
HDW/IKL unddersüdafrikanischenSeite
am 15. Juni 1984 gestellt. Dieseließ, nicht
zuletzt dank der Interventionen von Franz
Josef Strauß*, nicht lange auf sich warten.

Telefonisch teilte der Chef des Bundes-
kanzleramts, Staatssekretär Waldemar

Schreckenberger, den beiden Firmen am
31. Juli 1984 mit, „daß der Bundeskanzler

und Franz Josef Strauß unserem Projekt
IK 97 in der mittleren Lösung, d.h. Blau-
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ihre Zustimmungverleihen.“ Das „grüne
Licht“ zu dem Vertrag im Volumen von
116 Mio. Mark war da. Mit der Lieferung
der Blaupausen über Kuriere der südafri-
kanischen Botschaft wurde am 10. Okto-
ber 1984 begonnen.

Das VersagenderKontrolleure

Ein gutes halbes Jahr später tauchten bei
den betroffenen Firmen offenbar Beden-
ken auf, wie das Projekt auch bei „Indis-
kretionen“ und den dann zu erwartenden
öffentlichen Protesten abgesichert werden
kann. Am 18. Juni 1985 führten HDW-
Lobbyist Siegfried Zoglmann und IKL-
Chef Nohse ein Gespräch mit Wirtschafts-
minister Martin Bangemann — das einer
Selbstanzeige gleichkam — in der begrün-
deten Erwartung, mit einem für HDW/
IKL akzeptablen Bußgeld würde die Sache
„politisch beerdigt“‘. Dieses Verfahren

wurde von den Beteiligten offenbar als
„eleganteste Lösung“ erachtet. Dabei
deuten zahlreiche in den Folgejahren auf-
getauchte Indizien darauf hin, daß das
Projekt entsprechend bereits vorbereite-
ten Desinformationsplänen’” geheim
(möglicherweise über .das NATO-Land
Türkei) fortgesetzt wurde. 4700 von 5000
versprochenen U-Boot-Plänen befanden
sich ohnehin schonbei einem offenbar zu-
friedenen Kunden: Nie wurde ein Teil des
bezahlten Geldes zurückgefordert, sogar
die Lizenzgebühren für das erste Boot
wurden noch 1987 überwiesen.
Das . Ordnungswidrigkeitenverfahren

wurde über Bundesfinanzminister Ger-
hard Stoltenberg an die Oberfinanzdirek-
tion (OFD) Kiel weitergereicht. Der zu-
ständige Regierungsdirektor Budrat er-
wog im November 1986, gegen die betei-
ligten Firmen ein Bußgeld von je 50.000
Markzu verhängen.

Die angesichts dieser an Dreistigkeit
grenzenden Diskrepanz zwischen Auf-
tragsvolumen und dem lächerlichen Buß-
geld wohlweislich gewahrte Vertraulich-
keit hielt allerdings nur bis zum 26. No-
vember 1986. An diesem Tag brachtendie
Kieler Nachrichten unter der Schlagzeile
„U-Boot-Pläne der HDW an Pretoria“
den Stein ins Rollen.
Vier Jahre später schloß der „U-Boot-

Untersuchungsausschuß“ des 11. Deut-
schen Bundestages die Angelegenheit mit
einem knapp tausendseitigen Bericht ab.
Über die Rolle von Mitgliedern und Mit-
arbeiterInnen der Bundesregierung be-
standen naturgemäß unterschiedliche An-

sichten: Während die Ausschußmehrheit
von CDU/CSU und FDP der Regierung

korrektes Verhalten attestierte, weil sie
nie eine Genehmigung der Lieferungen
ausgesprochenhabe?, warfen ihr die Min-
derheitenvoten gerade die Umgehung des

Genehmigungsverfahrens durch die Poli-
tik des „Grünen Lichts“ vor. Konsequen-
zen wurdeninkeinem Fall gezogen.
Die Ermittlungen gegen Bundeskanzler

Helmut Kohl und Ministerialdirektor

Horst Teltschik wegen des Verdachts der
uneidlichen Falschaussage vor dem Aus-
schuß wurdeneingestellt. Für die Ermitt-
lungsverfahren gegen die beteiligten na-
türlichen Personen aus den Führungseta-
gen von HDW und IKL gilt das gleiche,
ebenso für die oben bereits erwähnte Ord-
nungswidrigkeitensache gegen die beiden
Firmen.

Die Bundesregierung trug dabei im
Rahmen ihrer Möglichkeiten zu einer
glimpflichen Beilegung bei. Die Verfah-
renseinstellung durch die OFD Kiel, die
dem Finanzminister untersteht, wurde

nach Veröffentlichung der zunächst ge-
heimgehaltenen Begründung als „am Ran-

de der Rechtsbeugung“ qualifiziert”. An-
gesichts der begangenen Ermittlungs- und
Rechtsanwendungsfehler'' dürfte diese
Grenze sogar überschritten gewesen sein.
Die Staatsanwaltschaft Kiel allerdings

hielt die Rechtsauffassung der OFD für
„objektiv noch am Randeder Vertretbar-
keit“!!,
Auch eine „erhebliche Störung“ der

auswärtigen Beziehungen der Bundesre-
publik, die gem. $ 34 Außenwirtschafts-

gesetz (AWG) aus der Ordnungswidrig-
keit eine Straftat gemacht hätte, wurde

von Staatsanwaltschaft und Bundesregie-
rung einträchtig verneint. Am 21. No-
vember 1989 wurde die Bundesrepublik
durch die UN-Vollversammlung wegen
des Embargoverstoßes unter Namensnen-
nung gerügt”.

Ein Verfahren wegen Geheimnisverrats
($ 353b Abs. 2 StGB) konnte die Kieler
Staatsanwaltschaft nicht aufnehmen, weil

Wirtschaftsminister Haussmann im Som-
mer 1989 die erforderliche Verfolgungs-
ermächtigung verweigerte. Zuvor hatten
sich am 24. Mai 1989 Vertreter der betei-
ligten Ministerien über die Angelegenheit
unterhalten und mit einem Satz resümiert,

der geeignetist, die Vorgehensweise der
Regierung während der ganzen Affäre zu
charakterisieren: Man war der Meinung,

„daß die (...) Durchbrechung des Legali-
tätsprinzips hingenommen werden könne,
weil der Unrechtsgehalt, der mit einer

Weitergabe von VS-Sachen (also den ge-
heimen Plänen, d.Verf.) an Südafrika ver-
bunden wäre, verhältnismäßig gering zu
bewertenist.“

Die Arbeit des Untersuchungsausschus-
ses, der noch kurz vor Endeder 10. Legis-
laturperiode eingerichtet und in die 11.
Periode übernommen wurde,litt unter den

Blockadeyersuchen der schwarz-gelben

Ausschußmehrheit. Vieles blieb im Dun-
keln, so z.B. auch die Frage, ob die von

HDW/IKL an Siegfried Zoglmann und
andere gezahlten Millionenprovisionen
zur Weitergabe als Parteispenden be-
stimmt waren. Peter Hansen-Wester,

Vorstandsmitglied der HDW, hielt am

13.9.84 nach einem Gespräch mit Zogl-
mann fest!*: „(...) Als ständiger Drängler-
im Hintergrund betätigt sich FJS, insbe-
sondere bei K.“. Wegen Differenzen über
die Höhe der Provision heißt es noch:

„Wir sollten es nicht riskieren, daß das

‚unmittelbare Interesse‘ seiner (also Zogl-

manns, d.Verf.) Freunde erlischt.“ Eine

Hand wäscht die andere. Sauberer werden
sie davonnicht.

Stefan Söder studiert Jura in München
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